G. Schweitzer IMAGING — Fotografie und Design
Allgemeine Geschaftsbedingungen fiir fotografische Leistungen

I. Allgemeines

1.
2.
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Die nachfolgenden AGB gelten fiir alle dem Fotografen erteilten Auftrage. Sie gelten als vereinbart, wenn ihnen nicht umgehend widersprochen wird.
"Lichtbilder" im Sinne dieser AGB sind alle vom Fotografen hergestellten Produkte, gleich in welcher technischen Form oder in welchem Medium sie erstellt wurden oder vorliegen.
(Negative, Dia-Positive, Papierbilder, Still-Videos, elektronische Stehbilder in digitalisierter Form, Videos usw.)

. Urheberrecht
1. Dem Fotografen steht das Urheberrecht an den Lichtbildern nach Massgabe des Urheberrechtsgesetzes zu.
2.
3. Ubertragt der Fotograf Nutzungsrechte an seinen Werken, ist - sofern nicht ausdriicklich etwas anderes vereinbart wurde - jeweils nur das einfache Nutzungsrecht ibertragen. Eine

Die vom Fotografen hergestellten Lichtbilder sind grundsatzlich nur fiir den eigenen Gebrauch des Auftraggebers bestimmt.

Weitergabe von Nutzungsrechten bedarf der besonderen Vereinbarung.

Die Nutzungsrechte gehen erst nach vollstandiger Bezahlung des Honorars an den Kunden Uber.

Der Besteller eines Bildes i.S. vom § 60 UrhG hat kein Recht, das Lichtbild zu vervielfaltigen und zu verbreiten, wenn nicht die entsprechenden Nutzungsrechte tibertragen worden
sind. § 60 UrhG wird ausdriicklich abbedungen.

Bei der Verwertung der Lichtbilder kann der Fotograf, sofern nichts anderes vereinbart wurde, verlangen, als Urheber des Lichtbildes genannt zu werden. Eine Verletzung des
Rechts auf Namensnennung berechtigt den Fotografen zum Schadensersatz. Die Negative verbleiben beim Fotografen. Eine Herausgabe der Negative an den Auftraggeber erfolgt
nur bei gesonderter Vereinbarung. Der Fotograf ist berechtigt, die von Ihm gefertigten Fotos oder digitalen Bilddaten fiir Eigenwerbung zu verwenden, sofern der Auftraggeber nicht
vor Auftragsausflihrung ausdriicklich schriftlich dieses Recht aberkennt.

lll. Vergiitung, Eigentumsvorbehalt
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. Fur die Herstellung der Lichtbilder wird ein Honorar als Stundensatz, Tagessatz oder vereinbarte Pauschale zuziiglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer berechnet; Nebenkosten

(Reisekosten, Modellhonorare, Spesen, Requisiten, Labor- und Materialkosten, Studiomieten etc.) sind vom Auftraggeber zu tragen. Gegeniiber Endverbrauchern weist der Fotograf
die Endpreise inkl. MWSt. aus.

Fallige Rechnungen sind innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug zu zahlen. Der Auftraggeber geréat in Verzug, wenn er fallige Rechnungen nicht spatestens 30 (in Worten: dreiRig)
Tage nach Zugang einer Rechnung oder gleichwertigen Zahlungsaufforderung begleicht. Dem Fotografen bleibt vorbehalten, den Verzug durch Erteilung einer nach Falligkeit
zugehenden Mahnung zu einem friheren Zeitpunkt herbeizufiihren.

Bis zur vollstandigen Bezahlung des Kaufpreises bleiben die gelieferten Lichtbilder Eigentum des Fotografen.

Hat der Auftraggeber dem Fotografen keine ausdriicklichen Weisungen hinsichtlich der Gestaltung der Lichtbilder gegeben, so sind Reklamationen beziglich der Bildauffassung
sowie der kiinstlerisch-technischen Gestaltung ausgeschlossen. Wiinscht der Auftraggeber wéhrend oder nach der Aufnahmeproduktion Anderungen, so hat er die Mehrkosten zu
tragen. Der Fotograf behalt den Vergiitungs-Anspruch fir bereits begonnene Arbeiten.

IV. Haft

1.

2.
3.
4.

Fur die Verletzung von Pflichten, die nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit wesentlichen Vertragspflichten stehen, haftet der Fotograf fiir sich und seine Erfiillungsgehilfen nur
bei Vorsatz und grober Fahrlassigkeit. Er haftet ferner fiir Schaden aus der Verletzung des Lebens, des Korpers oder der Gesundheit sowie aus der Verletzung wesentlicher
Vertragspflichten, die er oder seine Erflillungsgehilfen durch schuldhafte Pflichtverletzungen herbeigefiihrt haben. Fiir Schaden an Aufnahmeobjekten, Vorlagen, Filmen, Displays,
Layouts, Negativen oder Daten haftet der Fotograf — wenn nichts anderes vereinbart wurde — nur bei Vorsatz und grober Fahrlassigkeit.

Der Fotograf verwahrt die Negative sorgfaltig. Er ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, von ihm aufbewahrte Negative nach drei Jahren seit Beendigung des Auftrags zu vernichten.
Der Fotograf haftet fur Lichtbestandigkeit und Dauerhaftigkeit der Lichtbilder nur im Rahmen der Garantieleistungen der Hersteller des Fotomaterials.

Die Zusendung und Ricksendung von Filmen, Bildern und Vorlagen erfolgt auf Kosten und Gefahr des Auftraggebers. Der Auftraggeber kann bestimmen, wie und durch wen die
Ricksendung erfolgt.

V. Nebenpflichten

1.

2.

Der Auftraggeber versichert, dass er an allen dem Fotografen libergebenen Vorlagen das Vervielfaltigungs- und Verbreitungsrecht sowie bei Personenbildnissen die Einwilligung
der abgebildeten Personen zur Veréffentlichung, Vervielfaltigung und Verbreitung besitzt. Ersatzanspriiche Dritter, die auf der Verletzung dieser Pflicht beruhen, tragt der
Auftraggeber.

Der Auftraggeber verpflichtet sich, die Aufnahmeobjekte rechtzeitig zur Verfligung zu stellen und unverziiglich nach der Aufnahme wieder abzuholen. Holt der Auftraggeber nach
Aufforderung die Aufnahmeobjekte nicht spatestens nach zwei Werktagen ab, ist der Fotograf berechtigt, gegebenenfalls Lagerkosten zu berechnen oder bei Blockierung seiner
Studioraume die Gegenstande auf Kosten des Auftraggebers auszulagern. Transport- und Lagerkosten gehen zu Lasten des Auftraggebers.

VL. Leistungsstérung, Ausfallhonorar
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. Uberl&sst der Fotograf dem Auftraggeber mehrere Lichtbilder zur Auswahl, hat der Auftraggeber die nicht ausgewéhlten Lichtbilder innerhalb einer Woche nach Zugang - wenn

keine langere Zeit vereinbart wurde - auf eigene Kosten und Gefahr zurlicksenden. Fiir verlorene oder beschadigte Lichtbilder kann der Fotograf, sofern er den Verlust oder die
Beschadigung nicht zu vertreten hat, Bezahlung verlangen.

Uberlasst der Fotograf dem Auftraggeber Bilder aus seinem Archiv, so hat der Auftraggeber die nicht ausgewahlten Bilder innerhalb eines Monats nach Zugang beim Auftraggeber,
die ausgewahlten innerhalb eines Monats nach Verwendung zuriickzuschicken. Kommt der Auftraggeber mit der Riicksendung in Verzug, kann der Fotograf eine Blockierungs-
gebiihr von 1 (in Worten: einem) Euro pro Tag und Bild verlangen, sofern nicht der Auftraggeber nachweist, dass ein Schaden nicht entstanden oder niedriger ist als die
Schadenspauschale. Bei Verlust oder Beschadigung, die eine weitere Verwendung der Bilder ausschlieRt, kann der Fotograf Schadenersatz verlangen. Der Schadenersatz betragt
mindestens 1000 (in Worten: eintausend) Euro fiir jedes Original und 200 (in Worten: zweihundert) Euro flir jedes Duplikat, sofern nicht der Auftraggeber nachweist, dass ein
Schaden nicht entstanden oder niedriger ist als die Schadenspauschale. Die Geltendmachung eines hoheren Schadens bleibt dem Fotografen vorbehalten.

Wird die fiir die Durchflihnrung des Auftrages vorgesehene Zeit aus Griinden, die der Fotograf nicht zu vertreten hat, wesentlich liberschritten, so erhéht sich das Honorar des
Fotografen, sofern ein Pauschalpreis vereinbart war, entsprechend. Ist ein Zeithonorar vereinbart, erhalt der Fotograf auch fiir die Wartezeit den vereinbarten Stunden- oder
Tagessatz, sofern nicht der Auftraggeber nachweist, dass dem Fotografen kein Schaden entstanden ist. Bei Vorsatz oder Fahrlassigkeit des Auftraggebers kann der Fotograf auch
Schadensersatzanspriiche geltend machen.

Liefertermine fiir Lichtbilder sind nur dann verbindlich, wenn sie ausdriicklich vom Fotografen bestatigt worden sind. Der Fotograf haftet fiir Fristiiberschreitung nur bei Vorsatz und
grober Fahrlassigkeit.

Fir einfache Portraitauftrage (Einzelportraits, Doppelportraits, Familienportraits) gilt: Bei unentschuldigter Nichteinhaltung des Aufnahmetermins wird eine Aufwandspauschale in
Hohe der Grundgebuihr, mind. jedoch 25 € in Rechnung gestellt. Bei Stornierungen bis spatestens 24 Std. vor dem gebuchten Termin entfallt diese Pauschale.

Bei Hochzeitsserien und Reportagen, sind nur Stornierungen bis 2 Monate vor dem gebuchten Termin kostenfrei. Bei spateren Stornierungen, bis max. 72 Std. vor dem gebuchten
Termin wird eine Stornogebihr in Héhe von 125,- € erhoben. Bei kurzfristigen Stornierungen (unter 72 Std. vor dem gebuchten Termin) wird ein Ausfallhonorar von 250,- € fallig.

In jedem Fall muss die Absage schriftlich (per Fax oder E-Mail) beim Fotografen eingehen.

VII. Datenschutz

Zum Geschaftsverkehr erforderliche personenbezogene Daten des Auftraggebers kénnen gespeichert werden. Der Fotograf verpflichtet sich, alle ihm im Rahmen des Auftrages
bekannt gewordenen Informationen vertraulich zu behandeln.

VIIL. Digitale Fotografie

1.
2.

Die Digitalisierung, Speicherung und Vervielféltigung der Lichtbilder des Fotografen auf Datentragern aller Art bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Fotografen.
Die Ubertragung von Nutzungsrechten beinhaltet nicht das Recht zur Speicherung und Vervielfaltigung, wenn dieses Recht nicht ausdriicklich Gbertragen wurde.

IX. Bildbearbeitung
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Die Bearbeitung von Lichtbildern des Fotografen und ihre Vervielfaltigung und Verbreitung, analog oder digital, bedarf der vorherigen Zustimmung des Fotografen. Entsteht durch
Foto-Composing, Montage oder sonstige elektronische Manipulation ein neues Werk, ist dieses mit [M] zu kennzeichnen. Die Urheber der verwendeten Werke und der Urheber des
neuen Werkes sind Miturheber im Sinne des §8UrhG.

Der Auftraggeber ist verpflichtet, Lichtbilder des Fotografen digital so zu speichern und zu kopieren, dass der Name des Fotografen mit den Bilddaten elektronisch verknipft wird.
Der Auftraggeber ist verpflichtet, diese elektronische Verknlpfung so vorzunehmen, dass sie bei jeder Art von Datenibertragung, bei jeder Wiedergabe auf Bildschirmen, bei allen
Arten von Projektionen, insbesondere bei jeder 6ffentlichen Wiedergabe, erhalten bleibt und der Fotograf als Urheber der Bilder klar und eindeutig identifizierbar ist.

Der Auftraggeber versichert, dass er dazu berechtigt ist, den Fotografen mit der elektronischen Bearbeitung fremder Lichtbilder zu beauftragen, wenn er einen solchen Auftrag
erteilt. Er stellt den Fotografen von allen Anspriichen Dritter frei, die auf der Verletzung dieser Pflicht beruhen.

Nutzung und Verbreitung
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Die Verbreitung von Lichtbildern des Fotografen im Internet und in Intranets, in Online-Datenbanken, in elektronischen Archiven, die nicht nur fir den internen Gebrauch des
Auftraggebers bestimmt sind, auf Diskette, CD-ROM oder ahnlichen Datentragern ist nur aufgrund einer besonderen Vereinbarung zwischen dem Fotografen und dem
Auftraggeber gestattet.

Die Weitergabe digitalisierter Lichtbilder im Internet und in Intranets und auf Datentragern und Geraten, die zur offentlichen Wiedergabe auf Bildschirmen oder zur Herstellung von
Soft- und Hardcopies geeignet sind, bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Fotografen.

Die Vervielfaltigung und Verbreitung von Bearbeitungen, die der Fotograf auf elektronischem Wege hergestellt hat, bediirfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung des
Fotografen.

Der Fotograf ist nicht verpflichtet, Datentrager, Dateien und Daten an den Auftraggeber herauszugeben, wenn dies nicht ausdricklich schriftlich vereinbart wurde.

Wiinscht der Auftraggeber, dass der Fotograf ihm Datentrager, Dateien und Daten zur Verfligung stellt, ist dies zu vereinbaren und gesondert zu vergten.

Hat der Fotograf dem Auftraggeber Datentréger, Dateien und Daten zur Verfligung gestellt, diirfen diese nur mit vorheriger Einwilligung des Fotografen verandert werden.

Gefahr und Kosten des Transports von Datentragern, Dateien und Daten online und offline liegen beim Auftraggeber; die Art und Weise der Ubermittlung kann der Auftragnehmer
bestimmen.

XI. Schlussbestimmungen
Erflllungsort fir alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhéltnis ist der Sitz des Fotografen, wenn der Vertragspartner nicht Verbraucher ist. Sind beide Vertragsparteien Kaufleute,

juristische Personen des 6ffentlichen Rechts oder ein 6ffentlich rechtliches Sondervermdégen, so ist der Geschaftssitz des Fotografen als Gerichtsstand vereinbart.



	G. Schweitzer IMAGING – Fotografie und Design
	Allgemeine Geschäftsbedingungen für fotografische Leistungen
	I. Allgemeines 
	II. Urheberrecht 
	III. Vergütung, Eigentumsvorbehalt 
	IV. Haft
	V. Nebenpflichten 
	VI. Leistungsstörung, Ausfallhonorar 
	VIII. Digitale Fotografie 

	IX. Bildbearbeitung 
	X. Nutzung und Verbreitung 
	XI. Schlussbestimmungen 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


